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FÜRSTENAU 

Stadt spricht keinen weiteren 
Beitrag an Kunstrasenprojekt
Die Stadt Fürstenau will sich nicht mit einer weite-
ren Summe am Vorhaben des FC Thusis/Cazis für 
einen Kunstrasenplatz im Cazner Gebiet St. Martin 
beteiligen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt-
verwaltung hervor: Die Fürstenauer Gemeinde-
versammlung habe einen entsprechenden Antrag 
des Fussballclubs am Donnerstagabend deutlich  
abgelehnt. Genehmigt wurde hingegen das kommu-
nale Budget für das nächste Jahr, das bei einem  
Aufwand von gut zwei Millionen Franken mit einem 
Rückschlag von rund 42 000 Franken rechnet. Die  
geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf 
395 000 Franken, der Steuerfuss bleibt bei 110 Pro-
zent. ( jfp)

URMEIN 

Gemeindesteuerfuss wird  
um zehn Prozent angehoben
In Urmein müssen im kommenden Jahr mehr  
Einkommenssteuern entrichtet werden. Die Gemein-
deversammlung hat am Donnerstagabend entschie-
den, den kommunalen Steuerfuss von 70 auf 80 Pro-
zent anzuheben, wie Gemeindepräsidentin Christina 
Dönz Egle mitteilt. Das genehmigte Budget 2026 rech-
net bei einem Aufwand von rund einer Million Fran-
ken mit einem Rückschlag von 113 000 Franken; die 
Nettoinvestitionen belaufen sich auf 67 000 Franken. 
Angenommen wurde eine Teilrevision der Ortspla-
nung für den Ausbau der Beschneiungsanlage bei 
den Skiliften Tschappina-Lüsch-Urmein. ( jfp)

SAMEDAN 

Voranschlag rechnet mit hohem 
Aufwandüberschuss
In Samedan hat die Gemeindeversammlung am 
Donnerstagabend das Budget 2026 genehmigt. Die 
Erfolgsrechnung rechnet gemäss einer Mitteilung 
der Gemeinde mit einem Aufwandüberschuss von 
3,6 Millionen Franken. In der Investitionsrechnung 
sind für das kommende Jahr Brutto investitionen 
von 3.7 Millionen Franken vorgesehen. Der Steuer-
fuss wurde bei 75 Prozent belassen. Den Finanzplan 
für die Jahre 2027 – 2030 hätten die 44 anwesenden 
Stimmberechtigten zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (red)

LAAX 

Unbekannte demolieren  
drei Autos und eine Terrassentür
In der Nacht auf Samstag kam es in Laax im Gebiet 
Cons bis in die Nähe des Laaxersees zu mehreren 
Sachbeschädigungen. Unbekannte schlugen gemäss 
Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden bei zwei 
Autos die Frontscheiben ein und rissen bei einem 
weiteren Fahrzeug den Aussenrückspiegel ab. Zu-
dem wurde bei einem Einfamilienhaus die Glas-
scheibe einer Terrassentür mutmasslich mit einer 
Holzlatte eingeschlagen. Hinweise nimmt der  
Polizeiposten Flims unter der Telefonnummer  
081 257 74 80 entgegen. (red)

Bi
ld

: K
an

to
ns

po
liz

ei

Kontrollen zeigen Wirkung:  
So wird in Davos bei 
Erstwohnungen getrickst
Werden Erstwohnungen tatsächlich als Erstwohnungen genutzt? Die Gemeinde Davos hat  
ihre Kontrollen verschärft, zeigt jetzt Verstösse auf und nennt auch die Ausreden von Verdächtigen.

Béla Zier

B is in Davos im Rah-
men der kommunalen 
Wohnraumstrategie 
grosse Wohnbaupro-
jekte für Einheimische 

umgesetzt werden können, wird 
es noch eine ganze Weile dauern. 
Umso wichtiger ist es angesichts 
der akuten Wohnungsnot, dass im 
Landwassertal Erstwohnungen 
auch tatsächlich als solche ge-
nutzt werden. Im vergangenen 
Sommer kündigte die Davoser Ge-
meindebehörde an, dass intensi-
ver kontrolliert wird, damit Erst-
wohnraum nicht illegal als Zweit-
wohnungen genutzt wird. Wie 
sich nun zeigt, war diese Ver-
schärfung der Kontrolltätigkeit 
bitter nötig.

«Leer stehende» 
Erstwohnungen doch bewohnt
Die Gemeinde sei dabei, Erstwoh-
nungen systematisch zu überprü-
fen, heisst es in einer Mitteilung 
vom vergangenen Donnerstag. Je-
de Erstwohnung müsse einzeln 
kontrolliert werden. Genauer an-
geschaut würden auch Erstwoh-
nungen, bei denen seit mehr als 
sechs Monaten niemand angemel-
det sei. Dazu schreibt die Gemein-
de: «Auf dem Papier sind diese 
Erstwohnungen also leer stehend. 
Es gibt aber immer wieder solche 
leer stehenden Wohnungen, die in 
der Realität bewohnt sind und  
als Zweitwohnung genutzt wer-
den.»

Eine zentrale Rolle spielten da-
bei die Vermieter, denn diese seien 
gesetzlich verpflichtet, Zu- und 
Wegzüge von Personen mit Nie-

derlassung oder Wochenaufent-
halt bei der Gemeinde zu melden.

Warum es diese Kontrollen 
brauche, werde insbesondere bei 
der systematischen Überprüfung 
von Mehrfamilienhäusern klar, 
hält die Gemeinde fest: «Teilweise 
weisen bis zu 40 Prozent eines 
Wohnblocks verdächtige Unregel-
mässigkeiten auf und müssen ge-
nauer abgeklärt werden.» Jede il-
legal genutzte Wohnung sei grund-
sätzlich eine zu viel. Auf gesetzes-
widrige Art und Weise «werden 
dem Erstwohnungsmarkt Woh-
nungen entzogen», die nicht mehr 
der einheimischen Bevölkerung 
zur Verfügung stünden. Hinzu 
kommt in Davos noch der Um-
stand, dass der Gemeinde jährlich 
rund 50 Erstwohnungen verloren 
gehen, weil diese als sogenannter 
altrechtlicher Wohnraum in Zweit-
wohnungen umgenutzt werden.

Firmen «angesiedelt»
Wie die Gemeinde schreibt, gibt es 
zwei Umgehungsversuche, die sie 
häufiger antrifft. Zum einen hand-
le es sich um Scheinanmeldungen, 
zum anderen würden juristische 
Personen, also Firmen, in Erstwoh-
nungen «angesiedelt». Bei Schein-
anmeldungen melde sich jemand 
als ortsansässig an, obwohl sich 
der Lebensmittelpunkt anderswo 
befinde. «Die Person lebt also wei-
terhin im Unterland und hat sich 
nur in Davos angemeldet, um da-
mit die Erstwohnungspflicht zu er-
füllen. Das ist nicht zulässig», stellt 
die Gemeinde klar. Dabei gebe es 
den Trend, dass sich Ehepaare 
plötzlich an zwei verschiedenen 
Orten anmeldeten, ohne dass eine 
Trennung vorliege oder sich etwas 

an den sonstigen Lebensumstän-
den verändert habe: «Das ist ein 
klarer Missbrauch.»

Die Verstösse gegen die nicht 
gesetzeskonforme Nutzung von 
Erstwohnungen nehmen aber 
noch andere Formen an. So wer-
den laut Gemeinde Aktiengesell-
schaften oder GmbHs in einer 
Erstwohnung angesiedelt. «Die da-
hinterstehende Person lebt aber 
weiterhin im Unterland und ver-
bringt lediglich die Ferien in der 
Wohnung in Davos. Es ist natürlich 
ohne Weiteres möglich, den Sitz 
einer juristischen Person an der 
Adresse einer Erstwohnung festzu-
legen. Damit wird jedoch die Erst-
wohnungsauflage nicht erfüllt.» 
Ausschlaggebend für die recht-
mässige Erstwohnungsnutzung 
seien die realen Lebensumstände 
und nicht die Domiziladresse 
einer juristischen Person.

Strafanzeige eingereicht
Die Davoser Hochbauamtsvorste-
herin Valérie Favre Accola legte 
zur Kontrolltätigkeit diesen Som-
mer offen, dass sich 15 Fälle erhär-
tet hätten und die Gemeinde auch 
bereits Strafanzeige bei der Bünd-
ner Staatsanwaltschaft eingereicht 
habe. Die verschärfte Kontrolltä-
tigkeit hat gemäss jetziger Mittei-
lung der Gemeinde schon Früchte 
getragen: «In einzelnen Fällen ist 
es naheliegend, dass die vertieften 
Abklärungen der Gemeinde schon 
während des Verfahrens dazu 
führten, dass die widerrechtlich 
genutzte Erstwohnung Ortsansäs-
sigen überlassen wurde. Der recht-
mässige Zustand kann so einfach 
und unkompliziert wiederherge-
stellt werden.»

Systematische Überprüfung: Die Gemeinde Davos hat ihre Kontrollen zur Nutzung von Erstwohnungen intensiviert.  Bild: Markus Schreiber / AP

«Auf dem Papier 
sind diese 
Erstwohnungen 
also leerstehend. 
Es gibt aber 
immer wieder 
solche 
leerstehenden 
Wohnungen, die 
in der Realität 
bewohnt sind und 
als Zweitwohnung 
genutzt werden.»
Gemeinde Davos

Weltreise kommt Familie teuer zu stehen
Eine St. Moritzer Familie scheitert mit einem Urlaubsgesuch für ihre Kinder und zieht durch alle Instanzen. Der Fall zeigt,  
wie unterschiedlich Gemeinden in Graubünden Schulurlaube beurteilen.

Marius Kretschmer

Als Andreas Müller (Name bekannt 
und geändert) nach 20 Dienstjahren 
ein achtwöchiges Sabbatical erhielt, 
plante die Familie eine besondere Rei-
se: Im Sommer 2025 wollten die El-
tern mit ihren zwei schulpflichtigen 
Kindern einmal um die Welt. Damit 
der Start nicht mitten in der Ferien-
zeit erfolgen musste, stellte die Familie 
am 23. September 2024 ein Urlaubsge-
such für 15 Schultage – die Kinder be-
suchten die 1. und 3. Klasse.

Die Ablehnung: fehlender 
Spielraum, hohe Anforderungen
Die Antwort der Schulkommission 
St. Moritz traf nach mehreren Wochen 
ein – und fiel negativ aus. Die Be -  
hörde verwies auf interne Regelungen, 
die 15 zusammenhängende Schultage 
ausserhalb der Ferien grundsätzlich 
nicht zuliessen. Die Schulkommission 
bemängelte zudem, dass die Eltern 
nicht dargelegt hätten, wie die Ver-
mittlung des Schulstoffes während 
der Reise erfolgen solle, und stellte in 
den Entscheid auch Überlegungen zur 
pädagogischen Befähigung der Eltern.

Für die Familie wirkte diese Be-
gründung wenig nachvollziehbar. Sie 
wandte sich deshalb an das Erzie-
hungs-, Kultur- und Umweltschutzde-

partement Graubünden (EKUD). Doch 
auch dort blieb man bei der ablehnen-
den Haltung: Ein Sabbatical sei kein 
ausserordentlicher Grund für eine 
schulische Dispens, und der Entscheid 
liege im Ermessensspielraum der 
Schulträgerschaft.

Gang ans Obergericht – und eine 
Reise trotz offenem Verfahren
Am 7. März 2025 gelangte der Fall an 
das Bündner Obergericht. Drei Mona-
te später lag noch kein Entscheid vor. 
Die Familie klärte deshalb mit den 
Lehrpersonen ab, welcher Stoff in die-
ser Zeit vermittelt würde, und trat 
ihre Weltreise wie geplant an.

Kurz darauf entschied das Oberge-
richt: Die Schulkommission habe ihr 
Ermessen korrekt genutzt und den 
Fall sachlich beurteilt. Ein Sabbatical 
stelle keinen besonderen Umstand 
dar, und es sei den Eltern möglich, 
eine berufliche Auszeit auch in meh-
reren Etappen zu beziehen. Entschei-
dend sei zudem das öffentliche Inter-
esse an einem geordneten Schuljah-
resabschluss sowie die Gleichbehand-
lung aller Schülerinnen und Schüler.

Besondere Relevanz erhielt eine Be-
stimmung im St. Moritzer Reglement: 
Am ersten und letzten Schultag eines 
Schuljahres besteht kein Spielraum 
für Urlaub – eine Praxis, die laut Ge-

richt auch andernorts gebräuchlich 
sei. Für die Eltern war dies ein zentra-
ler Punkt, denn ihr Urlaubsgesuch hät-
te genau einen solchen Zeitraum um-
fasst.

Blick über die Gemeindegrenze: 
andere Regeln in Silvaplana
Für die Familie aus St. Moritz war 
insbesondere die regionale Unein-

heitlichkeit schwer nachvollziehbar. 
In der Nachbargemeinde Silvaplana 
etwa ist der Begriff «Sonderurlaub» 
klar definiert: Berufsbedingte Abwe-
senheiten wie ein Sabbatical können 
dort bewilligt werden, wenn sie nicht 
in die Ferien gelegt werden können.

Im September 2025 gelangte die 
Familie ans Bundesgericht. Dieses 
trat jedoch nicht auf die Beschwerde 

ein: Die Reise hatte bereits stattgefun-
den, weshalb kein aktuelles Interesse 
mehr bestand. Zudem sah das Ge-
richt keine grundsätzliche Bedeutung 
des Falles. Entscheidend war der  
Hinweis, dass Rechtsgleichheit nur  
innerhalb derselben Gemeinde gilt – 
nicht im Vergleich zwischen Gemein-
den. Unterschiedliche Regelungen in 
St. Moritz und Silvaplana seien daher 
zulässig.

Während die Familie aus St. Moritz 
noch auf eine abschliessende juristi-
sche Klärung hoffte, erhielt sie eine 
Rechnung der St. Moritzer Gemeinde-
schule: 1950 Franken für unbewilligte 
Abwesenheiten. Diese Busse war nicht 
Teil des bisherigen Verfahrens und 
könnte erneut vor Gericht behandelt 
werden.

Ein Fall, der über den Einzelfall 
hinausweist
Zurück bleibt für die Familie laut eige-
ner Aussage die Erinnerung an eine 
besondere Reise – und an einen lang-
wierigen Instanzenweg. Für den Kan-
ton legt der Fall jedoch offen, wie 
unterschiedlich Gemeinden Urlaubs-
gesuche handhaben und wie knapp 
der Spielraum zwischen kantonaler 
Gesetzgebung, kommunaler Praxis 
und individuellen Lebensentwürfen 
werden kann.

Weltreise wird noch teurer: Weil eine Familie ihre schulpflichtigen Kinder während der 
Schulzeit auf Reisen mitnahm, erhielt sie eine Busse von knapp 2000 Franken.  Bild: Freepik

Chur mit traurigem Rekord: Nirgendwo 
sonst sind Wohnungen schneller weg
Chur hat weiterhin deutlich zu wenige Mietwohnungen. Das bekommen all jene zu spüren, die auf Wohnungssuche sind. Bemerkbar macht 
sich das vor allem in einem Bereich.

Olivier Berger

D ie Lage auf dem Woh-
nungsmarkt in der Re-
gion Chur «spitzt sich 
weiter zu». Zu diesem 
Schluss kommt der On-

line-Wohnungsindex, den die Fachver-
bände Svit und HEV gemeinsam mit 
dem Immobilienportal «newhome.ch» 
und der Hochschule für Wirtschaft Zü-
rich erarbeitet haben. Erstaunlich dar-
an ist: In den vergangenen zwölf Mo-
naten wuchs das Angebot im Internet 
in keiner der untersuchten Städte so 
stark wie in der Bündner Kapitale.

Für den Online-Wohnungsindex ha-
ben die Verantwortlichen Inserate auf 
den wichtigsten Schweizer Immobi-
lienportalen ausgewertet. Zwischen 
Oktober 2024 und vergangenem Sep-
tember wurden landesweit 24 000 
Wohnungen mehr zur Miete ausge-
schrieben als noch in der Vorjahrespe-
riode. Das entspricht einer Zunahme 
um sechs Prozent. Im Gegenzug ging 
die durchschnittliche Dauer, in wel-
cher die Inserate aufgeschaltet waren, 
um einen Tag auf noch 24 Tage zurück. 
Ähnlich kurze sogenannte Insertions-
zeiten waren letztmals Mitte der 
2010er-Jahre verzeichnet worden.

Was ist das Problem in Chur?
Auch wenn die Zahl der angebotenen 
Mietwohnungen in Chur zwischen Ok-
tober 2024 und diesem September um 
48 Prozent gestiegen ist: «Wohnungs-
knappheit ist in Chur weiterhin am 
ausgeprägtesten», heisst es in der Stu-
die. Das liegt daran, dass Wohnungen 
in keiner anderen Schweizer Stadt so 
rasch wieder vermietet sind wie in 
Chur. Im Durchschnitt steht ein Mietin-

serat in der Bündner Kantonshaupt-
stadt gerade einmal zehn Tage auf 
einem der Immobilienportale – selbst 
in Zürich sind es 16 Tage. Zum Ver-
gleich: In Neuenburg, das mit gut 
45 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern etwa gleich gross ist wie Chur, 
sind die Inserate 35 Tage lang sichtbar. 
«Chur ist damit seit der Pandemie in 
dieser zweifelhaften Spitzenposition», 

heisst es im Wohnungsindex. Insge-
samt wurden innerhalb eines Jahres 
ab Oktober 2024 in Chur 1331 Woh-
nungen zur Miete ausgeschrieben. Bei 
188 davon handelte es sich um Erstver-
mietungen, wie es in der Studie heisst. 
Das entspreche 14 Prozent des gesam-
ten Angebots. «Neuwohnungen sind 
zwar in Chur kein ‹Gamechanger›, sie 
leisten aber gleichwohl einen Beitrag 

zur Entspannung des Wohnungs-
markts», heisst es dort weiter.

Das macht den Suchendenden 
Hoffnung
Auch wenn die Lage auf dem Churer 
Wohnungsmarkt angespannt bleibt: 
Ein Hoffnungsfunke bleibt laut dem 
Wohungsindex für all jene, die auf der 
Suche nach einer neuen Bleibe sind: 
«der Anstieg des Angebots im Schluss-
quartal auf 451 Insertionen». Das al-
lein reiche aber noch nicht, damit sich 
die Situation spürbar verbessert. «Der 
Quartalswert müsste noch einige Zeit 
auf diesem Niveau verharren, um den 
Umzugsstau aufzulösen.» Dazu kommt 
noch, dass das Angebot zwar ganz all-
gemein gewachsen ist, tendenziell aber 
«mehr mittel- bis hochpreisige Woh-
nungen auf den Markt» kommen, wie 
die Verantwortlichen schreiben. Diese 
wiederum könnten aber auch wieder 
«deutlich schneller vermietet werden» 
als noch im Vorjahr. «Hier ist die Nach-
frage somit besonders hoch.»

Problem gibts nicht nur in Chur
In Chur mag die Wohnungsknappheit 
besonders gross sein, sie macht aber 
auch vor dem Rest des Kantons nicht 
Halt. Mit durchschnittlich 17 Tagen, 
die ein Inserat online sichtbar ist, liegt 
Graubünden nicht nur unter dem na-
tionalen Durchschnitt von 24 Tagen, 
sondern auch im nationalen Vergleich 
in der Spitzengruppe, was rasche Ver-
mietungen angeht. Lediglich in den 
Kantonen Zug und Genf ( jeweils 14 Ta-
ge), Zürich, Schwyz und Nidwalden ( je 
16 Tage) ist die Insertionsdauer noch 
kürzer. In den Nachbarkantonen Gla-
rus (29 Tage), St. Gallen (27), Uri (26) 
und Tessin (37) liegt sie deutlich höher.

Trauriger Rekord: Nirgendwo in der Schweiz verschwinden Wohnungen so rasch von Immobilienportalen wie in Chur.  Bild: Corinne Thöni

10
Tage
steht ein Mietinserat in Chur  
im Durchschnitt auf einem  
Immobilienportal.


